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Vollmacht 

LRS | Rechtsanwältin Laura Stumpf 
Rheinstraße 41 
76532 Baden-Baden 

 

wird hiermit in Sachen: _______________________________________ 

wegen:   _______________________________________ 

 

Vollmacht erteilt 

1. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung 
und Zurücknahme von Widerklagen; 
 

2. zur außergerichtlichen Vertretung, Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen 
sowie zur Führung außergerichtlicher Verhandlungen aller Art; 

 
3. zur Antragsstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von 

Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf 
Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften; 

 
4. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 

StPO) einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur 
Vertretung nach § 411 Abs. 2 StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung nach §§ 233 
Abs. 1, 234 StPO sowie zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145a Abs. 2 StPO; 

 
5. zur Vertretung in sonstigen Verfahren, insbesondere auch gegenüber Behörden, 

Finanzbehörden, Sozialversicherungsträgern, Versicherungen (insbesondere 
Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherungen) sowie Schlichtungs- und Gütestellen; 
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6. zur Begründung, Änderung und Beendigung von Vertragsverhältnissen sowie zur 
Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z.B. 
Kündigungen) im Zusammenhang mit der oben bezeichneten Angelegenheit; 

 
7. zur Vertretung in Gesellschafter-, Vereins- und Wohnungseigentümer-

versammlungen, soweit die Angelegenheit hiermit im Zusammenhang steht; 
 

8. zur Führung aller Neben- und Folgeverfahren (z.B. Arrest, einstweilige Verfügung, 
Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungs-, 
Zwangsverwaltungs-, Insolvenz- und Hinterlegungsverfahren); 

 
9. zur Einlegung, Rücknahme und zum Verzicht auf Rechtsmittel und Rechtsbehelfe; 

 
10. zur Bewirkung und Entgegennahme von Zustellungen sowie zur Vornahme aller 

prozessualen und außerprozessualen Handlungen; 
 

11. zur Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere (Untervollmacht); 
 

12. zur Anforderung und Entgegennahme von Geld, Wertsachen, Urkunden, 
Sicherheiten, Kautionen, Entschädigungen sowie der von Gegnern, Gerichten, 
Behörden oder sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge; 

 
13. zur Einsicht in Gerichts-, Behörden- und Verwaltungsakten, auch soweit diese 

medizinische oder vertrauliche Daten enthalten; 
 

14. zur Erledigung des Rechtsstreits oder außergerichtlicher Verhandlungen durch 
Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis. 

 

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf sämtliche mit der 
Angelegenheit im Zusammenhang stehenden Neben- und Folgeverfahren. 

Ich bin gemäß § 49b Abs. 5 BRAO darüber belehrt worden, dass sich die Vergütung 
des Rechtsanwalts nach dem Gegenstandswert richtet und nicht nach festen oder 
pauschalen Beträgen. 

Ort:   _______________________________________ 

Datum:  _______________________________________ 

Name:   _______________________________________ 

Unterschrift:   _______________________________________  


